
IFA Liechtenstein: Rückforderung von 
Quellensteuern im Dreiländervergleich 
Die Einhaltung von Formalismen ist für jedes Land Voraussetzung – die Überbürokratisierung ist allerdings nicht überall gleich hoch. 

Mit dem Fachsymposium 
«Rückerstattung Quellensteu-
ern – Liechtenstein im Dialog 
mit Deutschland, Österreich 
und der Schweiz» setzte die IFA 
Liechtenstein am 19. Juni ihr 
Veranstaltungsjahr fort. Bereits 
vor dem fachlichen Beginn um 
14 Uhr führte Martin A. Meyer 
durch die Generalversammlung 
im SAL. Anschliessend öffnete 
der Präsident von IFA Liechten-
stein den Blick auf ein Thema, 
bei dem zwischen materiellem 
Anspruch und tatsächlicher Er-
stattung oft Jahre, Formulare 
und zahlreiche Rückfragen lie-
gen: die Rückforderung von 
Quellensteuern. 

Deutschland: Verfahren  
als Geduldsprobe 
Matthias Langer, Vizepräsident 
IFA Liechtenstein, zeigte an-
hand konkreter Verfahren, wie 
anspruchsvoll die Entlastung 
von deutscher Kapitalertrags -
teuer geworden ist. Portalregi-
strierung, wiederholte Anfor-
derung bereits eingereichter 
Unterlagen und lange Bearbei-
tungszeiten prägen die Praxis. 
Materiell stehen die Abkom-
mensberechtigung, die wirt-
schaftliche Tätigkeit und die 
Anerkennung als aktive Hol-
ding im Zentrum. Besonders 
deutlich wurde: Führungsent-
scheidungen, eigene Substanz 
und wirtschaftliche Gründe 
müssen nicht nur bestehen, 
sondern lückenlos dokumen-
tiert werden. Selbst die Ansäs-
sigkeit kann bei geringer effek-
tiver Steuerbelastung infrage 
gestellt werden. 

Österreich: Zurechnung  
vor Erstattung 
Professor Daniel Blum struktu-
rierte das österreichische Sy-
stem entlang der Fragen «Wer, 
was und wie?». Bei liechtenstei-
nischen Stiftungen, Anstalten 
und Trusts entscheidet zu-
nächst die österreichische Qua-

lifikation und Einkünftezurech-
nung darüber, wer überhaupt 
antragsberechtigt ist. Neben 
nationalem Recht, DBA und 
unionsrechtlicher Kapitalver-
kehrsfreiheit sind vor allem die 
formellen Anforderungen ent-
scheidend: österreichische For-
mulare, Ansässigkeitsbeschei-
nigung, elektronische Voraus-
meldung und umfassende 
Nachweise. Mit Verfahrensdau-
ern von derzeit mindestens  

18 bis 24 Monaten und strengen 
Anti-Missbrauchsregeln wird 
die Rückerstattung zur Doku-
mentationsdisziplin. 

Schweiz: Substanz  
mit Augenmass 
Stefan Oesterhelt, Generalse-
kretär IFA Schweiz, arbeitete 
heraus, dass Substanz in der 
Schweiz differenziert betrachtet 
wird. Für die Ansässigkeit einer 
liechtensteinischen Gesellschaft 

genügt grundsätzlich die unbe-
schränkte Steuerpflicht; rele-
vant wird Substanz vor allem 
zur Abwehr von Treaty oder 
Rule Shopping. Personelle, 
funktionelle und bilanzielle 
Substanz können je nach Struk-
tur alternativ oder kumulativ  
erforderlich sein. Praxisnah  
waren insbesondere die Fallbei-
spiele zu Zwischenholdings, 
kontrollierten und nicht kon-
trollierten Stiftungen, Altreser-

ven sowie zum grenzüber-
schreitenden Meldeverfahren. 
Der entscheidende Prüfstein 
bei der Schweizer Verrech-
nungssteuer ist regelmässig, ob 
die Struktur die Rückerstat-
tungsposition gegenüber einem 
Direktbezug verbessert. 

Paneldiskussion: Blick 
hinter den Vorhang 
Martin A. Meyer moderierte die 
Paneldiskussion. Pointiert und 

fachlich fundiert diskutierten 
die Experten die digitale Trans-
formation der Steuerbehörden, 
den künftigen Einsatz von KI 
und den Grundansatz des Quel-
lensteuersystems. Zuerst ein-
behalten, später unter erhebli-
chem Nachweisaufwand ent -
lasten. Gerade die offenen 
Einblicke in reale Verfahren, 
behördliche Abläufe und prak-
tische Reibungsverluste mach-
ten den Mehrwert der IFA sicht-
bar. Das Symposium vermittel-
te nicht nur Rechtslage, 
sondern zeigte, wie Quellen-
steuerentlastung tatsächlich 
funktioniert und wo sie in der 
Praxis ins Stocken gerät. 

Family Offices:  
Symposium Nr. 3 
Das Vermögen im Wandel und 
welche Bedeutung Besteue-
rung, Strukturierung und inter-
nationale Perspektiven auf Fa-
mily Offices haben, steht im 
Fokus der nächsten IFA Steuer-
Fachveranstaltung. Sie wird 
am Dienstag, 22. September, 
wieder im SAL in Schaan abge-
halten. Details finden sich 
demnächst auf der Homepage 
«ifa-fl.li». (Anzeige) 
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Mitwirkende des Symposiums der IFA Liechtenstein: Marcello Scarnato, Generalsekretär; Martin A. Meyer, Präsident/Moderator; Daniel Blum, 
Referent Österreich, und Matthias Langer, Referent Deutschland (v. l.). Auf dem Bild fehlt Stefan Oesterhelt, Referent Schweiz. 
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